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VEREINIGUNG ÖSTERREICHISCHER 

Betreff: Entwurf eines 
ttGeldwäschereigesetzes"; 

Bezug: 
Stellungnahme. 
Schreiben des Bundesmini
steriums für Justiz vom 
4. August 1992, 
GZ. 578.010/1-11 3/92. 

Beilage: 25. 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Dr.-Karl-Renner-Ring 3 
1017 Wie n 

Wien, am 28. September 1992. 

Die Vereinigung österreichischer Polizeijuristen beehrt sich, 
25 Exemplare ihrer Stellungnahme zum Entvrurf eines "GeldvJ"äscherei
gesetzes ll zu übersenden. 

Für die Vereinigung: 
Der Obmann 

J :) 
(Dr • N miak) 

Hofrat 

10 10 Wien, Schoftenring 7-9, Tel. 0 22 2/31 310-71 62, Fax: 0 22 2~30 78 
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VEREINIGUNG ÖSTERREICHISCHER 

Betreff: 

BezUg: 

An das 

Entwurf eines 
flGeldwäschereigesetzes". 
do. Schreiben vom 4.8.1992, 
GZ 578.010/1-11 3/92. 

Bundesministerium für Justiz 
Abt eil u n g 11 3 

11useumstraße 7 
.1016 Wie n 

vlien, am 28. September 1992. 

TERHIlT 1. 10. 1992! 

-Zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das strafgesetzbuch und 
I, das Auslieferungs- und Rechtshilfegesetz im ZUSa.:rn1i1enhang mit,der 
[I " Geldwäscherei . und der Bereicherungsabschöpfung geändert werden 

(flGeld\'läschereigesetz"), nimmt die Vereinigung österreichischer 
Polizeijuristen wie folgt Stellung: 

Grundsätzlich wird der geplante Entvrurf beg r ü ß t. 

Folgende Änderungen und Ergänzungen werden angeregt: 

1) Zu § 20 (neu):StGB: 

a) Zur KlarsteIlung wird angeregt, im ersten Absatz nach der 1rlort
folge "so ist er ll die Horte lIaußer zu einer Freiheits- oder Geld
strafe II einzufügen. 

b) Die Einschränkung der Abschöpfung der lIinsgesamt eingetretenen 
Bereicherung" im Abs. 2 auf die Begehung fortgesetzter oder wieder
kehrender Verbrechen im Sinne des § 17 StGB läßt einige Bereiche 

, 

strafbarer Handlungen, die ebenfalls sehr verwerflich sind, aber 
nicht unter Verbrechen zu subsumieren sind, insbesondere den \-laffen
handel (soweit keine Neutralitätsgefährdung nach § 320 StGB vorliegt) 
und die Zuhälterei, außer acht. 

1010 Wien, Schoftenring 7-9, Tel. 0222/31310-7162, Fax: 0 22 2~30 78 
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Es erscheint daher überlegenswert, solche gesellschaftlich ver
\'lerfbare strafbare Handlungen in den Kreis der ".Anlaßtaten ll ein

zubeziehen. 

Die gleiche Problematik gilt für,den neuen Tatbestand der Geld

wäscherei nach § 165. 

2) Zu § 20c StGB: 

Die Formulierung des Halbsatzes IISO hat das Gericht deren Verfall 
anzuordnen 11 läßt nicht klar erkennen, vTOrauf sich der Verfall be
zieht. Es wäre daher besser, statt lIderen Verfall 11 die 'Vlorte "den 
Verfall dieser VermögenswerteIl zu verwenden. 

3) Zu § 164 (neu) StGB: 

Da die Vorsätzlichkeit der Hehlerei nicht immer einwandfrei nachzu
weisen sein \'rird, wird angeregt, die fahrlässige Hehlerei weiterhin 

strafbar zu lassen. 

4) Zu § 165 (neu) StGB: 

Auch bei der Geldwäscherei sollt~ nicht nur die vorsätzliche Bege
hung, sondern die fahrlässige Begehung auch strafbar sein. Es wird 
daher angeregt, nach der Wortfolge "von denen er weißII im Abs. 1 
die \-Iortfolge "oder bei Anwendung der gebotenen Sorgfalt wissen 

müßte" einzufügen. 

Im Abs. 2 sollte es dann statt "wissentlich ""vorsätzlich oder grob 
fahrlässig ll heißen. 

Hier gilt ebenso wie beim neuen § 20 Abs. 2, daß insbesondere der 
\-Jaffenhandel und die Zuhälterei - über den Kreis der Verbrechen im 
Sinne des § 17 StGB hinaus - in-den Kreis der "Anlaßtaten" einbe
zogen werden müßten. 

Im übrigen ist es wichtig, daß die entsprechenden Änderungen an
derer damit im Zusammenhang stehender Gesetze (z. B. § 144a stpo, 
Barunvesengesetz bzw. Kreditwesengesetz) auch-gleichzeitig - und 
zwar möglichst bald - beschlossen werden, damit der Kampf gegen 
die Organisierte Kriminalität verstärkt werden kann. 
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Abschließend wird bemerkt, daß 25 Ausfertigungen dieser Stellung
nahme dem Präsidium des Nationalrates übersendet werden. 

Für die Vereinigung: 
Der Obmann 

(Dr.Nowak) 
Hofrat 
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